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Die Fallerzählungen der Juristen
Ministorytelling ist eine juristische Spezialität. Bei der Formierung und Weitergabe
juristischen Wissens spielen Fallerzählungen eine große Rolle. Allerdings fehlt den
juristischen »Fällen« fehlt oft das Fleisch. Die Akteure sind auf bloße Buchstaben
reduziert, sie sind alters- und geschlechtslos, sie leben ohne Bindungen und
Verbindungen und handeln jenseits von Raum und Zeit. Die Akteure bekommen nur
das Mindestmaß an Attributen zugeteilt, auf das es unter dem Aspekt der
erläuterten Normen ankommen soll, etwa nach dem Muster: A will B erschießen. Er
verwechselt jedoch C mit B. Fälle dieser Art sind wegen ihrer (beabsichtigten)
Lebensfremdheit als »Lehrbuchkriminalität« [1]Nach Herbert Jäger, Glosse über
Lehrbuchkriminalität, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 1973, S.
300-306. sprichwörtlich. Ihre Aufgabe besteht darin, bestimmte
Normkonstellationen zu verdeutlichen, und dazu sind sie unentbehrlich. Neben
solchen Fällen, die von vornherein daraufhin konstruiert sind, eine bestimmte
Normkonstellation zu demonstrieren, gibt es andere, die etwas gehaltvoller sind,
weil sie sog. »Probleme« verdeutlichen sollen, d. h. Fragen, die sich nicht
konstruktiv aus der Anwendung einer Norm oder dem Zusammenwirken mehrerer
Normen lösen lassen, sondern zu ihrer Beantwortung einer zusätzlichen Wertung
bedürfen. Meistens werden solche Fälle der Rechtsprechung entnommen. Mehr und
mehr erhalten diese Fälle heute (nach amerikanischem Muster) als solche einen
Namen, der sich als – mehr oder weniger anschauliches – Merkwort eignet, z. B.
Maastricht I und II, Kruzifix, Caroline von Monaco.

In der Rechtssoziologie glaubte man zeitweise, mit der Entdeckung der Deformation
der juristischen Fallerzählungen einen Ansatz zu Kritik vor allem der juristischen
Ausbildung gefunden zu haben. Es ist natürlich richtig, dass die »Fälle« nicht das
»wahre Leben« widerspiegeln. Aber das haben eigentlich auch Juristen immer
gewusst. Das Problem, wenn es denn hier überhaupt eines gibt, liegt darin, wie die
Fallstrukturen im Interesse der Anschaulichkeit und des Unterhaltungseffekts
ausgeschmückt werden. In der Präsenzveranstaltung werden sie oft in eine
drastische Story eingekleidet, oder die Personen erhalten sinnfällige, nicht immer
druckfähige Namen. In solchen an sich überflüssigen Zutaten können sich dann
Idiosynkrasien des Fallenstellers zeigen. Besonders sexistisch gefärbte Erzählungen
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waren sehr verbreitet. Das sollte sich inzwischen geändert haben.

»Storytelling« hat auch eine rechtspraktische Komponente, denn es beherrscht
nicht nur den Alltag und den Rechtsunterricht, sondern ist zu einem strategischen
Konzept, zunächst in der Wirtschaft und dann auch in der Politik geworden. Da
müssen Geschichten oft die Argumente ersetzen. Das beschreibt Christian Salmon,
Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, 2007.
Schon immer gehörte das Storytelling zur Kunst des juristischen Plädoyers. Nun
erscheint es in multimedialem Gewand in der Gestalt von Day-in-theLife- oder
Victim-Impact Videos [2]Dazu etwas näher im Posting vom 28. 11. 2009.

Nachtrag zu Victim Impact Statements: Cassell, Paul G. and Erez, Edna, How Victim
Impact Statements Promote Justice: Evidence from the Content of Statements
Delivered in Larry Nassar’s Sentencing (November 3, 2023). 107 MARQUETTE L.
REV. __ (Barrock Lecture 2024), Forthcoming, Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=4622666. Abstract: Whether crime victims should
present victim impact statements (VISs) at sentencing remains a subject of
controversy in the criminal justice literature. But relatively little is known about the
content of VISs and how victims use them. This article provides a content analysis
of the 168 VISs presented in a Michigan court sentencing of Larry Nassar, who
pleaded guilty to decades of sexual abuse of young athletes while he was treating
them for various sports injuries. Nassar committed similar crimes against each of
his victims, allowing a robust research approach to answer questions about the
content, motivations for, and benefits of submitting VISs. Specifically, it is possible
to explore the question of whether (roughly) the same crimes produce (roughly) the
same VISs. The VISs reveal the victims’/survivors’ motive for presenting VISs, their
manner of presenting the impact of sexual abuse, their interactions with the
sentencing judge and the defendant, and other features of the VISs. Analyzing the
VISs’ contents confirms many of the arguments supporting using VISs at sentencing
and challenges some lingering objections to them. The findings support the
desirability of VISs for informational, therapeutic, and educational purposes in
criminal sentencings.

Historische Rechtssoziologie [3]Literatur: Hans Albert, Critical Rationalism: The
Problem of Method in Social Sciences and Law, Ratio Juris 1988, 1; Stephen Daniels,
Ladders and Bushes: The Problem of Caseloads and Studying Court … Continue
reading
Der größte Erfahrungsschatz liegt in der Vergangenheit. Deshalb ist man stets
geneigt zu fragen: Was können wir aus der Geschichte lernen? Unter Historikern ist

http://www.supremecourtus.gov/opinions/video/kelly_v_california.html
http://rsozblog.de/?p=961
https://ssrn.com/abstract=4622666
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diese Frage eher verpönt. Für sie ist die Geschichte mehr als eine »moralisch-
politische Beispielsammlung« (Savigny). Doch alle anderen bedienen sich der
Geschichte gerne als eines Steinbruchs. Bei Bedarf suchen sie nach einem
passenden Brocken, nach historischen Beispielen oder Anleitungen, nach kleinen
oder großen Erzählungen. Eine juristische Version dieser Steinbruchtheorie ist die
historische Auslegung, die von Fall zu Fall die Gesetzesmaterialien bemüht. Solchen
Umgang mit der Geschichte hat Savigny verächtlich »in Ermangelung eines anderen
Ausdrucks« der von ihm sogenannten »ungeschichtlichen Schule der
Rechtswissenschaft« zugeschrieben. Über die richtige Methode streitet man in der
Geschichtswissenschaft nicht weniger als in der Jurisprudenz. Das Spektrum reicht
vom Historismus über historistische und evolutorische bis zu wertenden
Geschichtstheorien und schließt auch eine sozialwissenschaftliche
Geschichtsbetrachtung ein.

Eine sozialwissenschaftliche Geschichtsbetrachtung begnügt sich nicht damit, die
Geschichte als große Erzählung zu begreifen. Am deutlichsten ist das, wenn
Geschichte als reines Ursache-Wirkungsgefüge verstanden wird. Dann versucht
man einzelne historische Ereignisse kausal zu erklären, also zu fragen, welche
Ursache gerade zu diesem bestimmten Verlauf der Geschichte geführt haben
können. Ältere Autoren verwiesen dazu auf Geographie und Klima; jüngere
bevorzugen ökonomische Erklärungen. Von Montesquieu etwa stammt die
Vorstellung, eine Republik könne sich nur auf einem kleinen, dicht bevölkerten
Territorium entwickeln. Ein großräumiges dünn besiedeltes Gebilde verlange
dagegen nach einer Despotie. In der Mitte zwischen beidem sei eine Monarchie die
angemessene Staatsform. So wird die Entstehung der stadtstaatlichen Demokratie
des griechischen Altertums aus den landschaftlichen Gegebenheiten Griechenlands
erklärt. In dem Streit um die amerikanische Bundesverfassung beriefen sich die
Gegner der Republik auf Montesquieu. Auch dem Klima billigte Montesquieu einen
erheblichen Einfluss auf die sozialen Verhältnisse einer Gesellschaft zu. Dieser
Gedanke wurde im 18. Jahrhundert aufgegriffen um zu belegen, dass das römische
Recht für Deutschland unangemessen sei. Montesquieu dient hier – ganz im Sinne
der Steinbruchtheorie – nur als historisches Beispiel für eine sozialwissenschaftliche
Geschichtsbetrachtung. Die Betonung klimatischer oder geographischer Variablen
bildet nur einen Extremfall, den wir heute so nicht mehr akzeptieren. Auch rein
ökonomische Erklärungen haben mit dem Niedergang des Marxismus ihre
Anziehungskraft verloren. Umso beliebter sind heute – unter dem Titel historische
Institutionenökonomik – Erklärungen des Wirtschaftsgeschehens mit Hilfe
rechtshistorischer Forschung. Überholt sind nur bestimmte Theorien, nicht jedoch
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die kausale Geschichtsbetrachtung als solche. Sieht man die innerwissenschaftliche
Aufgabe der Geschichtswissenschaft darin, Ereignisse der Vergangenheit mit Hilfe
gegenwärtig existierender Zeugnisse (kausal) zu erklären, so geht das letztlich nur
induktiv, indem man bestimmte Regelmäßigkeiten unterstellt. Dann wird sogar die
Methode des Sinnverstehens, die im Kontext des Historismus eher zu einer
existentialistischen Hermeneutik gerät, zu einer empirischen und damit zu einer
sozialwissenschaftlichen Methode.

Wenn man einer sozialwissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung das Wort redet –
wie Hans Albert und Lawrence M. Friedman – dann verliert Geschichtswissenschaft
ihre Besonderheit und entwickelt sich zu einer rückwärtsgewandten
Rechtssoziologie mit der Folge, dass unter Relevanzgesichtspunkten der
Schwerpunkt mehr und mehr in die jüngste Vergangenheit rückt.

Die historische Sozialwissenschaft, die in Deutschland vor bald 50 Jahren von
damals jüngeren Historikern um Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocka in Bielefeld
ausgerufen wurde, war ein Gegenprogramm zur narrativen Geschichtsschreibung.
Geschichte sollte nicht mehr erzählt werden und schon gar nicht länger auf die
Taten großer Männer fixiert bleiben, sondern die Sphären sozialer Ungleichheit
ausleuchten und die die damit verbundenen Strukturen aufzeigen. So steckt denn
auch Wehlers opus magnum, die fünfbändige deutsche »Gesellschaftsgeschichte«
(1987-2008) voller Zahlen und Daten.

Längst gibt es eine stattliche Reihe historisch orientierter Untersuchungen, die der
Rechtssoziologie zugerechnet werden können. Meister der historischen
Rechtssoziologie war Max Weber. In den USA war James Willard Hurst besonders
einflussreich. Sein Motto: »In general the timetable of our legal history teaches …
that apart from the toughness of institutional structure, law has been more the
creature than the creator of events.« (1950: 6). Er meinte also, dass die
Institutionen des Rechts und das Verhalten seiner Akteure nur wirklich verstanden
werden können, wenn sich die Analyse nicht auf die Interna des Rechtssystems
beschränkt, sondern den Kontext des Rechts, vor allem auch die wirtschaftliche
Entwicklung, einbezieht. Mit dieser These, die damals trotz der Vorarbeit der Legal
Realists noch immer fortschrittlich war, inspirierte Hurst an der Law School in
Madison/Wisconsin eine ganze Generation von Juristen, die in den 1960er Jahren
zum Kern der Law-and-Society-Bewegung wurden (Friedman, Galanter, Macaulay,
Trubek). [4]Einige »Klassiker« seien jedenfalls noch genannt: Theda Skocpol, States
and Social Revolutions, 1979 (über 30 Nachdrucke); dazu die Rezension von Jeff
Goodwin, How to Become a Dominant American … Continue reading
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Die Mehrzahl der historisch relevanten Arbeiten ist qualitativer Art. Aber es gibt eine
beachtliche Zahl historischer Untersuchungen, die mit Statistiken arbeiten. Sie
gelten in erster Linie der Entwicklung von Kriminalität und Prozesstätigkeit, da
hierzu in den Archiven beachtliches Material vorhanden ist. Als in den 1970er Jahren
der Eindruck entstand, dass die Prozesstätigkeit unaufhörlich anstieg und deshalb
von einer Prozessflut die Rede war, fanden historische Untersuchungen große
Aufmerksamkeit. Darüber berichtete 1984 Daniels. Der merkwürdige Titel seines
Aufsatzes »Ladders and Bushes« deutet auf die Quintessenz all dieser Studien hin:
Bei einer langfristigen Beobachtung der Prozesstätigkeit zeigt sich nicht das Bild
einer Leiter, auf der es ständig nach oben geht, zu sehen sind nur Häufungen, die
wie Büsche aus der Ebene ragen. In Deutschland gab es ähnliche Untersuchungen
vor allem von Wollschläger [5]Die Arbeit der europäischen Zivilgerichte im
historischen und internationalen Vergleich. Zeitreihen der europäischen
Zivilprozeßstatistik seit dem 19. Jahrhundert. In: Erhard Blankenburg, Hg. …
Continue reading, aber auch von Rottleuthner [6]Hubert Rottleuthner, Verfahrensflut
und Verfahrensebbe. Ein Plädoyer für die langfristige Betrachtung gerichtlicher
Gezeiten, ZRP 1985, 117-119. und anderen [7]Z. B. Röhl, Erfahrungen mit
Güteverfahren, Deutsche Richterzeitung 1983, S. 90-97..

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1 Nach Herbert Jäger, Glosse über Lehrbuchkriminalität, Monatsschrift für
Kriminologie und Strafrechtsreform 1973, S. 300-306.

↑2 Dazu etwas näher im Posting vom 28. 11. 2009.

↑3

Literatur: Hans Albert, Critical Rationalism: The Problem of Method in Social
Sciences and Law, Ratio Juris 1988, 1; Stephen Daniels, Ladders and Bushes:
The Problem of Caseloads and Studying Court Activities over Time, ABF
Research Journal 1984, 751; Lawrence M. Friedman, Sociology of Law and Legal
History, Sociologia del Diritto XVI, 1989, 7; James Willard Hurst (1950) The
Growth of American Law; ders. (1964) Law and Economic Growth. The Legal
History of the Lumber Industry in Wisconsin, 1836-1915; Klaus F. Röhl, Wozu
Rechtsgeschichte?, Jura 1994,173
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↑4

Einige »Klassiker« seien jedenfalls noch genannt: Theda Skocpol, States and
Social Revolutions, 1979 (über 30 Nachdrucke); dazu die Rezension von Jeff
Goodwin, How to Become a Dominant American Social Scientist: The Case of
Theda Skocpol, in: Clawson, Required Reading, S. 37; Immanuel Wallerstein:
Die Anfänge kapitalistischer Landwirtschaft und die europäische Weltökonomie
im 16. Jahrhundert, 2004 (Capitalist Agriculture and the Origins of the European
World-Economy in the Sixteenth Century, 1974, mehrfach nachgedruckt); dazu
die Rezension von Harriet Friedmann in: Clawson, Required Reading, 1998, S.
149-154).

↑5
Die Arbeit der europäischen Zivilgerichte im historischen und internationalen
Vergleich. Zeitreihen der europäischen Zivilprozeßstatistik seit dem 19.
Jahrhundert. In: Erhard Blankenburg, Hg. (1989) Prozessflut?, S. 21–114. Dort S.
114 sind auch weitere Arbeiten Wollschlägers nachgewiesen.

↑6 Hubert Rottleuthner, Verfahrensflut und Verfahrensebbe. Ein Plädoyer für die
langfristige Betrachtung gerichtlicher Gezeiten, ZRP 1985, 117-119.

↑7 Z. B. Röhl, Erfahrungen mit Güteverfahren, Deutsche Richterzeitung 1983, S.
90-97.
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